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1. Bekanntmachungen und Mitteilungen 
54) G.Nr. /3i'.l8/ H 1~ b 

Klndergottesdleliltarbelt 

DeI Oberiklrchenrait beruft als Nachfolger des heim· 
gegangenen Propst Kleiminger, Schwerin, Hertn Pastor 
Si brand. Siegert, Waren, St.. Geor~n, 7:UJl1 ständig~ Sach
bear.beiter für die KindergottesdienWilbe.it in. rler Evange· 
lisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs. 
Die Herren Landessuperintendenten, 1PrÖpste; Pastoren 
und Vikare werden gebeten, ihn in seiner Arbeit tat· 
kräftig zu unterstüt1.1en.,. . -
Der Kreis der Vertrauenspastoren für den Kindergottes· 
dienst - Kirchliches Amtsblatt Nr, !l0/i196"l,. Seite 81 -
wird durch folgende Pastoren ergänzt: 

'Pastor Schmidt, Ludwigslust, 
für den Kirchenlkreis Loow:ig.SIJust; 

Pastor Stüber, Güstrow, 
für den Kirchenkreis Güstrow. 

Auf der Sttzung. des Kindergottesdienstbeirates mit den 
Vertrauenspastoren am 115. Juni 11958 .in Güstrow W!llrde 
ein Wort zur Kindergottesdiens~arbeit in Mecklenburg 
beschlossen, das ·in den. Handrei.chungen Z'llD,l ldrcblichen 
Dienst veröffentliclit wird..: ·sg .·.sollte ernlltbaft~ in' der 
Kindergotlesdienstartbeit in den GemeiruMn Beachtung 
finden. 

Schwerin., den JI& August .t9.5e 

D~r Oberkir~ 
H. Timm 

iS} U Nr. 1':1?ß/ 1'1 43 
Aufbrlngung der Kosten ttlr cit• Christenlehre 
hier: Meldung der: 1ahl: der Christenlehr&kinder 

zum 1. Oktober :1958 
Die Zahl der Chri.stenlehrekinder ist zum '1. Oktober 1900 
neu zu melden, W10bei die festgesteUte Kinderzahl für 
das ganze Schuljahr 19.SU/59 Gültiglk.eit haben soll. Oie 
Meldung ilst bis zum 1'5.. Oktober 01958 dem zuständigen 
Kreis.katechetischen Amt einzureichen und von de.msetben 
nach tlberprüfung sofort an den Qbe:rlkirchenrat weiter• 
zuleiten, 

Im übrigen wird auf die Bekanntmachung d!es · Ober· 
ltilchenrats vom 1~ Juli 1957 'flKirchllches Amtsbliatt 
1957/Nr. .12, . S. 70) verwiesen, die sinngemäß auch für 
das Sch'Qljahr 19518/.59 gültig ist. 
Es sind in der MeldUJllg al!le von den Kitcb:ijemeinden 
angestellten Katecheten namentlich mit der Bezeichnung 
ob B·, C· oder ungeprüfter Katechet aufzutühren. Bei 
nicht voll beschäftigten Katecheten ist die Zahl der. von 
ihnen erteilten Christenlehrestunden mit anzugeben. 

Schwerin, den 5. August '19.58 

Der Oberkirchenrat 
H. Timm 

66} G. Nr. /9416/49 1 17 

Stuttgarter Biblisches Nachschlagewerk 

Es wird darauf hingewiesen, daß noch Stuttgaxter Bi· 
blische Nachschla~werke zum Preise von 6,- DM je 
Stück abg-egeben werden können. 
Bestelwngen sind an den Oberkirche1ll'l!lt zu richten bei 
Vorßinsendung des Betrages an clie Landeskirchenkasse 
hier. 

Sch'Wlß;fin, den .m. Juli 1~ 
- Der Oberkirchenrat 

H. Timm 

57') q. Nr. %1~ U 'XI p 

Arbeitsgemeinschaft fUr Religiöse Volkskunde 
. " 
Ergänzung zu Amt&bl.att Nr. 6 vom o:t. Juni HJSIB Nr, 381. 
Das dTitte Referat auf der T.agung vom 20. bis 7J41.. Ok· 
tobet .1953 hat Professor Si-egfried Morenz, Nationalpre.is· 
träger und Leiter des Ägyptologischen Institut.s der Karl
Mar·x-Universität in Leipzig übernommen. Es lautet: 
.Religion und Kultur," 

Dieser Ausgabe des Amtsblattes liegt der Werkbericht (.1.51) 
„Kunst und Kunsthandwerk im Raum der Kirche" bei. 

Die Schriftleitung 



II. Handreichungen f&.:tden kirchlichen Dienst 

alle Helferschaften. Die Kinderg,emeinde hat ebenso viduelle und n&chgehende 'See1sorge an clen Kindern 

wie ~d;i:e_1 t:r~~:~'~Pl(n~iii~,fi~:rJ11~'ty~t nsd,2ii.e1fljll~ I~ttJciL~e.t!1;11?~i~'~n zum 
mäßigen Gottesdienst. Freudemachen mit den Kindern und für die Kinder. 

2. Wir rufen die Gemeinden auf, in der KindM~b:f:Je.s.atm~1d1t( reiche Auisg,estaltung des Kindergottesdienstes 
dienstarbeH nicht müde zu werden. Das. Evangelium . durch Mitwirlken von Kindern und. von einzelnen 
,g,ehört.in-di~'-kin<lli€·\.1 e~.i{~~:;;-heute 1'1.~r d~n T~;:· .. -· ~.~defg'zuppen_~ w. ira· vt~rPreu~scneillken: ·-unser 
Je mehr Schwierig'k~'n~ri' tM 1a~1tfi.dsten11~?e" ertl~!owlluott tMt\te~1f\frleJd~lciar.i'zi;;<:1~e'hn unsere Kinder 
stehen, um' s-o-wTchti~ge?"I~ci~~;äß{g~ Kin<le7~"--~esTernen71liilmrriliren-Ga1ben zu Toben ... Ä.ber 'niui 
gottesdienst, recht Ein.geübtes kann den Kindern zur inneren 

: l I fl d JJ l Heimat werden. 
3. Die Frnge, ob dte Kind.er in den Hauptgottesd1enst 

cti~r: t-n'. d,ell! K~~g(JdeSHl~il.iil'l!i~~,hefili%6llied,·:'bir'gt 9· Darum soll k~!J-l!ltJYflllii1J.t~ifP$uiWm.AAfü:.µi, '~f 
Ubergangszeit hinsicMUFh ... <;t~r "~inder.apttesdie.· nst-

{:·; ,fo: .&cn::. kl'!i~J\l et!htefii· Ge~saitt. f>:ße'ideii·'QoUte g,e- ,1 .• e '"'"i.~mJ~.,JJcp·" a, „. , . 
. . .. . . . ordnung, Es sollte. aber ,in jeder Gemeind~ cine f,este 

schehen: die Emgewohnung der ~dar« m das 1nrl~las1cI1d'.) siJ) iut llS•,<:0;1 :su [!WJ(!d!w1;,.i-·. , ·' ' 
. . . . . . mcfü zu arme _ litµrgi:i;che , O.rcinP™,1 bestehen,. Als 

golte'Scl~tl1c;~! •Wbent i.ffit 1ll01'~n~ttuieH7Jll G d.llL~nrspt1ül:ii:it1i.-Y ~1Qcll;i.:ä 
0
·.stU.i:J!JLli''. ·{ • 

. . . run S<itz muß" gelten, ctall ctie rdnung, die im 
~-m~n .imt · ihren .Jilliieni ·UOO .Qie-~~-- l'liauptgottesdienst-de?"betr~ffend;~· Gem~i~~ gilt 
Jwnd1gung des W'ortes Gottes an die Kinder m . . ' 
. . .. . _ . . -· . auch im wesenthchen die Ordnung des Kindergottes-
kmdertuml!cher We;,sTil!,ll, 1ItiF:d'ffO•d1tpt~t.., ····u. :...1.$ . · .•.. !: '· . ' 11 ;; •.. 11 i L : . .;.. . 1. 1 "~- ,_ • i d n _, „.1H:<lff• f}~ t<lcts~lltu.;~~üu~. l. 

4. Darum der Ruf an die Eltern: Geht möglichst oft mit "'1o. Es ist gefährliich, wenn in einzelnen Gemeinden die 

~uren K6ndlfll"I1. Z!-l-Pi.-9-~n :. ~~ qen ~oAAe,s~i • ·P~~ Christenliehre wegen organisatorischer SchWierig-
. auch iµ . den . :KlndergQttesdl:enst eurer .IDemeibde~ keiten ganz iJ~}l,~m~h4·.;11wJ11A.te gesamte christ-
da.tllilm ~be:t .. auch •der.•R11f ;atl• l!!1'tetii„ ·ll'at~n uid<Eri -miJ.\che,,,lln~e~~~up;g_ i~ 1peq ~erigoµie~ienst .viarlegt 
zie~er:-~c~~ckt ~i~ ~thrlff~~Y~~~~.~Jd,trl,tld~~:kf~d'~~:~r '1ck~'<h.: il&s .Jlf;;°b~ ~se:it-s .!den-. Charailtfier de;s 
got,t.esdienst .. 1 >> '"' , . , .•.. ,, ._, 1,,,. .;,.„\R:inder~~sdU!nstes.o :a15„ .1Got~jenst; das wüfkt 

'5. In Gemeinden .mit m,ehre;rea. KiTt!Weh, 'itl wsI<:ht'!rr ain < vi:~ndefetli~l.ti,}~a~l!:'„anß~#; ~9· a11s' ob' die Kitc;he sich 

gleichen Tage 1Gottesdieilst· ·~~a1!ii~k;~ir4, -~d: ~ei ;(~it'tei~~~;;go~ieS.,di~#~filf~e,$,;.Stunde ~m ·sonntag für 
Pastor nur·ah ~iriem Ort ~ach cf~m'doü~;~,d'.ien~st'~d.,e~ ·,,; ijlr~,ge~ufteµ ~inP..er .~t,riecien. geben ikö:im,te und 
vor dem Gottesdienst,, 'Kind,W~gottesclrensf halten als ob si,e auf di1e regelmäßige· Christenlehre ·ver-
können. Das s~lltti i11-,f~hllä~igf)m Wechsel in den ·:c:•J't'1ef!rteWiliö!J1lfü.'llii deri'Gemem1deh, in d'eoon cliese~ 
verschiedenen Kirc!ief!l {i~r .n>itrochie geschehen. Dar- -· ·Ndtstand.t sch6.t:Eltp~i,J;efen ist~. mu~ mit großem 
üher hinaus können aber KindiergottesdienstheUer Nachdruck de:ri'.Bit~r!l; ,und~ d~ei~~gli~ern immer 

an den dazwischen Hegenden ~()nn~i!ge,i:: r~ff!;)ll[)ä~~ wieder gesagt, ·~j:!f~~·'. -d1aß es sich \IW ejnen mög-
den Kinder,gottesdienst halten. liehst bald zu überwrindend~n Notstand h~delt. 

6. Es iiit·"eti:iUilitiQ'81 'o6eni:!trg~~i1 in':Ueq1Ji\kftarbeiter- 1'1. Laßt uns mit neuem«:Mwt .an die Ki!ndeigottesdienst-
&chaft !ttes Kdnd.er,gottesdienstes-; . daß ·wir' nicht' .sonn:. '· r '• aiil>eit' 'tj:eh:eni.·· :urid uM' · nene Freude an·· ihr von 

, .~tagssch'Ule;··· sondern GO~e.S1dieii.st·} tritt '·den'· Kiri~~i:fi ''
1 

.• ~~y,ef ;·~~tih,,;,~rbftt~n:'.'·. trotz' ~looi:·· Schwierigkeiten~ 
halt~n. sollen, .. D~s :b,~~~U,iet;· tl~!J.'~1J'y~~~4~g . 41'~:,~:~u~t)~'Ell"!l.~~:·P11:l!?.ef Afp~it .,e~~ensteh.en, !Oie 
JmXi~<ier.g~t~e~4ien~t ni~Jµ..i.Jl. ipo.pDüe{~,r~~t~c~~ .· • ' M!tgJied.er ~,s ßßjl',at;es für,. die: 6Jndergottesclienst· 
gehalt~n werd~n soll. Das· bedeutet aber· nicM„daß ~~'·'~<atb~t _und ~~ . .ve~Ula~nsp~s.toren ffit 'die Kinder-

der Pastor nicht doch au~~in:tWnet V$1kiintligubg ::~esdiensta.rlb:it m d:~ emz.elnen Kirchenikteise~ 
vion der Kanzei;, ~! paa:r ,;ROO_gerü an die Kinde:r für gern bereit, auf ~~_nf~(j!fi!l~lf, J?ropste1~ 
ihr besseres A ufmermn stel11im lkönnite, wenn e!! dle tagen und anderen Arbeitstp.auooen über dde Kinder-• d' :if)1J1..'ll[11!;i1~c.O l:1l'l 

g'ottes· 1enstarbe1t zu !i.P~e.r.h~-. Wir hitten, daß obige räumlichen V,erhältnisse zulass,en. Es bedeutet auch 

nicht, daß V'or dem Kinderg~t~q~~ -~~ :Yfl\t~ 
ber.eitunq. 11ich. t . a.1;1c·h·· k1:1(rZ. Gruppen1:Jes.pr1echungen 
de.t'Heffel'irlnen lnH \ieii"Kin&eiA1 <zür'l:ß~~·i~Ven Er

fass,\ing' des LT.extes s,tattffnden :iköhrtte.' uc :, ''1 

- ~ r .\'.' 
1

' ~i s.~'.i··' i',!J 

.r,· 

Sätz,e auf sokhen Z~~m~e~künften durchgearbeitet . 
werden. 

Beirat und Vertrauenspastoren 
t··Hh 'w, 1,, i in t,~, d~'1 t K,\n,~-~r~u,~~d1~11~~arbeit 

l '"' :.· .. :;'. '· · ;~-· „;') !·~'J J,l;,1'.'qn m;c;. · 

r : . i r ~, / ·: _-. ~ s . .• _, -

·1, 

l: - .• ). 



J. 

!.•_,_, ''d~r Vereinigten 
Erklärung der Bischofskonferenz 

Evmgelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zur Mischehe 
Vom 5. Juni 1958 .· 

Di'e-i3ischofs.k~nferenz der Vereinig~n Evangelisch..J.uthe
rischen Kirche . Deutschlands wendet sich mit folgendem 
Worfliber d\e -Mischehe an· Pfarrer und Gemeinden: 
Umsiedlung urid · BTnnenwande:tung ·haben die ikonfessio
nemPZüsammenset:r;ung der Bevöllkerung in lillen Gegen· 
den ttnseres· Vaterlandes weitgehend verändeit. Evange
lisch~i und katholische Christen leben heute enger 
zusammen als je zuvor. ·Dadurch ist auch die !Z·ahl der 
zwischert-' evang~!Lschen und ·kat.lio!ischen: Christen ge
schlossenen Ehen wesenfilch angestiegen. In der Mischehe 
begegnen sich die Konfessionen so unmittelbar wie an 
l!;etner a~(h~ren Stelle. Jede sokhe Begegnung verpflich
tet . \lnlli. Jür einen . echten .Frieden zwi.schen den christ
lichen. Kirchen zu wirlken... Aber zugl~ic:;h wird in der 
Mischehe auch die schwere Last der Zersi>altuu,q d~r. 

ChristenheH bis in die Familien hinein schmerzlich spür• 
bar„ ., 
Wir trauen es dem Worte Gottes zu, daß- es uns auch in 
den Nöten der g1aiubelllSverschiedenen Ehe hilft, als 
Christen zu handeln. 

!. 

Als erstes sagen wir vom Worte Gottes her: 

Auch die Mischehe ist Ehe. 

Gott der Herr hat nach dem Zeugn1s <ler Heiligen Schrift 
den Ehestand eingesetzt: . „Es ist nicht gut, daß der 
Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, 
die um ihn s·ei1." Nicht Menschen machen die Eh~. Si:e 
werden in der Ehe durch Gottes Ordnung aneinander 
gebunden und von ihr gehalten. Der eheliche Bund, den 
zwei Menschen miteinander ·schließen, steht unter dem 
Segen des Schöpfers. Höher als durch Gottes Wort Jcann 
in der Christenheit dtie 'Ehe nicht geehrt werden, ,auch 
nicht dadurch, daß sie zu einem Sak.Tament erklärt wia'id. 
Die Heilige Schrift ~nnt k·ein Salkrament der Ehe. 
Die Ehe ist nach Gottes Willen unauflöslich .. .'iWas Gott 
zusammengefügt hat, das .soll der Mensch nir.ht scheLden." 
Auch die Mischehe ist echte, gültige Ehe und steht unter 
dem Schutz und Gebot unser.es Herrn. 
Der Ehestand ist von Gott geordnet und wird von ihm 
erhaHen.. Unser Herr Jesus Chr.istus heiligt ihn und macht 
ihn reich. DeshBJlb können Christen ihre Ehe nur als 
Glieder der Gemeinde Jesu Christi führen. Es ist für 
evangelische Christen selbstverständlich, daß ihre Ehe in 
der evangelischen ;kirchlichen Trauung durch das ·Evange
lium g.esegnet und von der :Fürbitte der Gemeinde g·e
t.ragen wird. Dru um wird aur:h dtas evangelische Ge
meindeglied, das die Ehe mit einem Katholiken eingeht, 
auf die evangelische Trauunq mit Zuspruch, Fürbitte und 
Segnung nicht verzichten, 

II. 

- „. ' -

Kirche lebendig Anteil nimm~. wird gerade. in der Misch-
ehe unter der Ve:rsch,iedenheit der Konfessionen leiden. 
Um die kirchliche Trauung .könuen nicht nur die Ver· 
lobten, sondern auch ihre Familien miteinander }\adern. 
Die verantwortungsvoUe Aufgabe der riel1qiösen Kinder
erziehung \kann bittere Auseinandersetzungen durch viele 
Jahre bring~m. ·. :Wi;inn am !Morgen und am Abend das 
gemeinsame Gebet die IF'amilie verbim!en möchte und 
wenn am Sonntag die Glocken zum Gottesdienst rutfen, 
tut sich dje Kluft cler Glaubensverschi:ed•enheit immer von 
neuem schm•erzvoll auf. Es ist verständlich, WJ!nn viele 
den Auswe·a darin sehen, daß sie die Glaubensfragen als 
bedeutung.slos beiseiteschieiben, Aber wir sind durch den 
verschiedenen Glauben in unserem Gewissen, in unserem 
Denken und in unse11er Lebensführung stärker geprägt

1 
als wir oft selber wissen,, me :F!rage nach der Wahrheit 
wird sich eines Tag.es doch regen. 
Wir bitten aJle jungen Leute, die über ihrer Liebe die 
Schwierigkeit der Glaubensverschiedenheit ver•gessen: 
Ul)terschätzt die schwere Last der Mischehe nicht! Ver
achtet nicht das hohe Gut des gemeinsamen Gloobens 
in der Ehe! 

III. 
Zum dritten erklären wir: 

Der evangelische Christ gehört nicht unter das 
nische Recht der römisch-katholischen Kirche. 

kano-

Auch wir wissen, daß die Gemeinde Jesru Christi in 
dieser Welt nicht ohne das Gebot Gottes und ohne .ICJirch
liche Zucht leben !kann. Wir rufen a!lie Gemeindeglieder 
auf, sich einer vom Evanqelium bestimmten Ordnung 
des kirchlichen Lebens willig einzufügen. 
Gehören zwei EheJeute verschiedenen Konfessionen an 

, I 

so kann es nicht anders. sein, als daß sie mit den unter-
schiedlichen Ordnungen ihrer Kirchen in Konfiiikt g·era:ten. 
Seitdem aber cl~e römisch-lkatholische Kirche im Jahre 
910 die his dahin in Deutschland geltenden Bestimmungen 

wesentlich verschärft hat, sind die Partner einer Mischehe \ 
häufig einem Gewissensdruck durch Kirchengesetze 
unterworfen, die wi:a. nicht als mit dem Evangelium ver
einbar ansehen ikönnen. Dieise Behandlung der Miscblehen
frage von seiten der römisch-1katholischen Kirche ist ge
rade unter den heutig·en Umständen d& gemeinsamen 
christlichen Auf.g.abe nicht fö11dierlich, 
Nach diesem neuen Recht ist für die römis.ch-kafüolische 
Kirche eine rlurch einen evana·elischen Pf'arrer eingeseg
nete Mischehe keine gültige Ehe„· :Demgegenüber steUen 
wir fest: Eine einmal geschllossene Ehe wird, auch wenn 
die Eheleute V'erschiedenen Konfessionen angehören, 
durch kirchliche Rechtssatziung nicht ungültig, 
Wir bitten alle Evang·elischen, die vor einer Ehe mit 
einem Katholiiken stehen: Gebt nicht um eines nur schein
bar billigen Friedens willen Versprechungen ab, die euch 
zeitlebens belasten! Ha.Jtet a:uch in der Ehe, die ihr 

Zum zw.eiten müssen wir darauf aufmerksam machen: schließt, eurer Kirche die Treue! 1Besteht darauf, <lall die 
Wer eine Mischehe eingeht, nimmt eine schwere Last evangelische &ziiehung eurer Kinder gesichert ist! 
auf sieb, Wir bitten aUe Gemeindegliedier, auch in den Fragen, die 

Nichts verbindet die Ehe1'eute so fest wie die Einmüti·g- durch die Mischehe en:tstehen, ihr·en evangelischen 
keit im Glauben. Die Zugehöri~eit zu verschiedenen Glauben zu bek·ennen un<l sich nicht durr:h Ver[ockungen 
Konfessionen macht es den..-Eheleuten. .. oft .. scb.wex, .... zur ... _od!!r .Dru.ck irre machen zu lassen. 
vollen inneren Geme.inschaU zu '.k~mmell! :iuui i\h.rero Be• , :Der eyangeHs<:he Christ ist frei vom Recht der römisch· 
kenntni!i n,eu zu bleiben„ Wet\ a_ll\,~ll!U~~P. •mlll' ,,~.~ath~U$llb.en Kirche. 

-



1V. .: 

Schließlich. stellen wir fest; .. 

Das Ev~ngelium zeigt u~1s neue Wege zur HlUe .in 
den Nöten der Mischehe. ; 

1 
' 

.. _ .. Dary,n eßl!-~nen wir di,e Pfarrer, Kirchenvorsteher und 
, Gi;lmeinden, sich 4·er Gemeindeglieder,, die in einer ge· 

' · miscb.t~n- ;Ehe le-ben, :besuhders' treu -anZ'llnehmen, die 
. : '*~en,:zu schärfen und zu trösten. Wir bitten sie, be· 

sorgt' zu sein, daß der evangelische Christ, der trotz aller 
ernsten Bedenken eine Mischehe eingeht, auf seinem 
Weg.e ~erat~n; gemahnt und gestä.1:1kt wird. 

Jesus Christus trägt auch die Iiast und Schuld seiner 
zerspaltenen· ChYiSt-enheit. Darum' !können wtr, auch -W,erin 
uns der schwere ·Kampf um die Wahrheit· nicht 'E!ispart 
bleibt,· doch ein.ander in dler Geduld Christi ttagen. Wo 
Ehelellte trotz der. Glawbe'nlsV'erschiedenheät • · gietneirisam 
au1 Gottes Wort ·hören, das 'gemeinS:ame Glaubens• 
bekenntnis der Christenheit sprechen, geineiniliam das 
Vaterunser heteri, da !können sie au'ch in eih.er solchen 
Ehe gemeinsam dem Herrn ·Jesus ' Christus dienen,.' auf 
dessen -Namen• sie beide getauft sind. 
Es muß uns Christetr er:Schred.~en, daß eitle grtlß'~ Zahl 
von Mistjlehen überhaupt nicht lkl.tchlith getraut Wird„ 
Wir müssen es auch als Schuld empfinden, · ·~ der 
Streit um die Mtsche'he zum Anwachsen der GleichgUJ.tiq
keit und der Bitterlkeit ,gegen den christlichen Glaiuben 
führt, 

Wir wollen hel,fen, d~ß in der evangelisch eingesegneten 
tvlis~hell~, de!' evangeli!\che Teil sein;es Glaubens froh 
werdl'ln kann. ·Wir, wollen auch helfen. daß der katholische 
Teil kirchlich nicht heimatlos Wlird„ sondern_ durch den 
gemeinsamen Glauben an Jesus Christus gehaHen bleibt. 
Wo sich der evang.elische Teil hat katholisch trlliuen 
lassen, müssen Wir zu helfen !\UChen, daß beide, Wa.hr~ 
heit. und Liebe, zu. ilu;em R·echt:,'kommen. 

Wir ·\llerttaneri da1r.auf, daß das Evan.gellum mehr Kraft 
und' Verheißung hat als die GesetzUchlkeit. Wir' woUen 
auch in der Seelsorge an Eheleuten In gla·ubensver· 
schiedenen Ehen dem Geist des Evangeliums treu 
bleiben. 

Veröffentlicht unter der Lizenz-Nr. 7 31 des Preaseamtes beim Minilterpräsidenten . der Regiemng der Deutsdt.en Demokra• 
•'--L- D--•. i.1:i. 1;1_i..:Ma:.„„~. Pnotnr ."lrhnn-..r .. "1„Jiw„rin.·MünzstmBe 8, DrucJ.: Sandmever Schwerin (MecJ.l.) ll/16/5c-675 


